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 FORMCHECKBOX 

ANTRAG 
auf Anordnung verkehrsregelnder 

Maßnahmen nach § 45 StVO
	Anträge müssen eine Woche vor Beginn der Maßnahme – ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllt – bei uns abgegeben werden. 
Anträge sind beim Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem erhältlich, oder können im Internet unter www.vgcochem.de herunter geladen werden.


	Ich/Wir beantrage(n) die Erteilung einer Anordnung zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum:


	Antragsteller (Name, Vorname, Firma)

	     
     

	Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

	     
     


	Verantwortlicher Bauleiter
	Telefon / Festnetz
	Telefax
	Handy (Erreichbarkeit auf der Baustelle

	     
	     /     
	     /     
	     -     


	Straßensperrung auf der / entlang der

	 FORMCHECKBOX 
 Bundesstraße
	 FORMCHECKBOX 
 Landesstraße
	 FORMCHECKBOX 
 Kreisstraße
	 FORMCHECKBOX 
 Gemeindestraße
	 FORMCHECKBOX 
 Wirtschaftsweg


	Ort der Sperrung (PLZ und Ort, Straßenname und Hausnummer)

	            

	      Nr.     


	Dauer der Maßnahme bzw. Sperrung

	vom      
	Uhrzeit:      
	bis      
	Uhrzeit:      


	Umfang der Maßnahme bzw. Sperrung:

	für den Fahrzeugverkehr
	 FORMCHECKBOX 

vollständig
	 FORMCHECKBOX 

halbseitig
	 FORMCHECKBOX 

teilweise/geringfügig

	für den Fußgänger und Gehwegbereich
	 FORMCHECKBOX 

vollständig
	 FORMCHECKBOX 

halbseitig
	 FORMCHECKBOX 

teilweise/geringfügig

	für den Radfahrverkehr im Radwegbereich
	 FORMCHECKBOX 

vollständig
	 FORMCHECKBOX 

halbseitig
	 FORMCHECKBOX 

teilweise/geringfügig

	Restbreite der nicht beeinträchtigten Verkehrsfläche
	im Bereich des Gehweges

      m
	am Fahrbahnrand

      m (mind. 5,50 m)
	bei halbseitiger Sperrung

      m (mind. 2,75 m)


	Sondernutzungsfläche (ausschließlich für das Stadtgebiet Cochem)

	Für die Maßnahme (Containeraufstellung, Baugerüst, Lagerung von Baumaterial, Aufstellung Kran oder sonstige Baumaschinen) wird folgende öffentliche Verkehrsfläche in Anspruch genommen:

	Länge:       m
	Breite:       m
	= Fläche       m²


-2-

-2-

	Grund der Maßnahme bzw. Sperrung:

	 FORMCHECKBOX 
 Aufstellung eines Baugerüstes
	 FORMCHECKBOX 
 Aufstellung eines Baucontainers

	 FORMCHECKBOX 
 Herstellung eines Hausanschlusses
	 FORMCHECKBOX 
 Lagerung von Baumaterialen

	 FORMCHECKBOX 
 Aufstellung von Baumaschinen
	 FORMCHECKBOX 
 Sperrung wegen Umzug

	 FORMCHECKBOX 
 Festveranstaltung
	 FORMCHECKBOX 
 Polterabend/Familienfest

	 FORMCHECKBOX 
 Sonstiger Grund
	 FORMCHECKBOX 
 Festveranstaltung

	     


	Der Kraftfahrzeugverkehr / Fahrradverkehr / Fußgängerverkehr soll umgeleitet werden über:

	     


	Der Anliegerverkehr soll zugelassen werden bis:

	     


	Verkehrsregelnde Maßnahmen:

	 FORMCHECKBOX 
 gemäß Regelplan Nr.      

	 FORMCHECKBOX 
 gemäß geändertem Regelplan

	 FORMCHECKBOX 
 gemäß beigefügtem Beschilderungsplan

	 FORMCHECKBOX 
 gemäß unserer Anordnung nach Rücksprache bzw. Ortstermin


	Hinweis:

	§ 45 (6) Straßenverkehrsordnung (StVO) – Auszug –
Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den Straßenverkehr auswirken, müssen die Unternehmer – die Bauunternehmer unter Vorlage eines Verkehrszeichenplans – von der zuständigen Behörde Anordnungen nach Abs. 1 bis 3 darüber einholen, wie ihre Arbeitsstelle abzusperren und zu kennzeichnen sind, ob und wie der Verkehr, auch bei teilweiser Straßensperrung, zu beschränken, zu leiten und zu regeln ist, ferner ob und wie sie gesperrte Straßen und Umleitungen zu kennzeichnen haben. 


	Diesem Antrag ist unbedingt ein Lageplan bzw. Straßenplan beizulegen, woraus die örtliche Lage der Maßnahme bzw. Sperrung erkennbar ist.
Bei Straßenaufbrüchen im Zuge von Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen ist vor Baubeginn eine Aufbruchgenehmigung der zuständigen Straßenmeisterei erforderlich.


	Durch die Beteiligung von Straßenbaulastträger und der örtlichen Polizei erfordert die Bearbeitung in der Regel eine Woche. Bitte beachten Sie aufgrund dessen die rechtzeitige Antragstellung. Ausgenommen sind hiervon Rohrbrüche oder Kabelstörungen, die eine unverzügliche Durchführung der Maßnahme erforderlich machen. Diese sind unverzüglich – spätestens am Tag nach Beginn der Maßnahme – anzuzeigen. Vor Beginn jeglicher Maßnahmen ist der jeweilige Ortsbürgermeister bzw. Stadtbürgermeister zu informieren.


	Ich/Wir versichern hiermit, dass der Antragsteller die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszeichen und deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderlichen Signalanlage übernimmt und die dafür entstehenden Kosten trägt. Sollten sich Verkehrsunfälle ereignen, die durch diese Maßnahme bedingt sind und mit ihnen im ursächlichen Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen Träger der Straßenbaulast im vollen Umfang übernommen. 


	Datum
	Unterschrift
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Veranstaltung








